
Bis zu 80 % der neurologisch Erkrankten erhalten keine ausreichende 
intensive ambulante Neurorehabilitation. Diese Versorgungslücke könnte 
durch leistungsgerechte KVG-Pauschalen geschlossen werden, auch im 
Sinne des Wandels in der ambulanten Behandlung. Dabei muss eine 
flexible Abrechnung die besonderen Bedürfnissen der Patientinnen und 
Patienten berücksichtigen.
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Ambulantes Tarifsystem

Unterversorgung in der am-
bulanten Neurorehabilitation

Neurologische Erkrankungen wie Schlaganfall, 
Schädelhirntrauma, Tumore, Parkinson oder 

Multiple Sklerose gehören zu den Hauptursachen 
für Behinderungen. In der Schweiz benötigen jedes 
Jahr 12 000 Menschen eine Neurorehabilitation. 
Die Neurorehabilitation ebnet den Weg zurück nach 
Hause, ins Leben und in den Beruf.

Der hohe gesellschaftliche Wert der ambu-
lanten Neurorehabilitation wird jedoch nicht im 
Tarifsystem abgebildet. Nach Austritt aus einer sta-
tionären Neurorehabilitation mit durchschnittlich 
730  Minuten pro Woche erleiden Betroffene oft 
einen Einbruch der Rehabilitationsdosis um bis zu 
86 % im ambulanten Bereich [1] auf meist unzu-
reichende 100 Minuten pro Woche. Selbst die vor 
vielen Jahrzehnten mit Subventionen in einigen Re-
gionen der Schweiz entstandenen Tageskliniken kön-

nen im Durchschnitt nur 360 Minuten pro Woche 
anbieten. Vereinzelt werden tagesklinisch 540 bis 
580 Minuten pro Woche erreicht, vor allem im Rah-
men von Gruppentherapien, die nicht immer den 
Grad an Personalisierung ermöglichen, den komple-
xe neurologische Patientinnen und Patienten für eine 
optimale Erholung benötigen.

Therapiedosis weit von Empfehlungen 
entfernt
360 Minuten pro Woche entsprechen dem Standard 
für intensive ambulante Schlaganfall-Neurorehabili-
tation in Kanada aus dem Jahr 2008 [2]. Internatio-
nale Empfehlungen halten fest, dass bei höherer Do-
sis bessere Therapieerfolge erzielt werden können [3], 
allerdings werden meist nur etwa 10 % der effektiven 
Therapiedosis verabreicht, die laut Tiermodellen op-
timal wäre [4].

Zudem variieren die Versorgungsangebote und 
Qualitätsstandards in der Schweiz stark regional. 
In vielen, selbst zentralen Regionen erhalten knapp 
80 % der Betroffenen mit entsprechender Indikation 
entweder keinen oder nur unzureichenden Zugang 
zur intensiven ambulanten Neurorehabilitation. 
Diese Situation ist aufgrund des begrenzten Zeit-
fensters für optimale neurologische Erholung und 

Bei Austritt aus der stationären  
Neurorehabilitation fällt die 
Rehabilitationsdosis oft um 86 %.
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der Komplexität der Fälle inakzeptabel. Das Gesund-
heitssystem in der Schweiz ist weit davon entfernt, 
eine quantitativ und qualitativ adäquate ambulante 
Neurorehabilitation anbieten zu können.

Unzureichende Vergütung im KVG
Diese systemische Lücke resultiert aus einer unzurei-
chenden und fragmentierten Vergütung der tageskli-
nischen Neurorehabilitation im Rahmen des KVG. 
Leistungsgerechte tagesklinische Pauschalen würden 
es ermöglichen, eine Neurorehabilitation mit ad-
äquater Intensität, Koordination und Qualität anzu-
bieten. Dadurch würde man eine best- und schnellst-
mögliche Erholung erreichen, mit beträchtlichen 
sozio-ökonomischen Nutzen einschliesslich der 
KVG-Taggeldkosten.

Lösungsansätze: tagesklinische 
Neurorehabilitation 
Diese sozio-ökonomischen Zusammenhänge sind im 
UVG-Bereich rasch erkannt worden. Zum 1. Januar 
2025 fand ein Suva-Modell für tagesklinische Reha-
bilitation Anwendung auf alle Versicherten auf 
Bundesebene (UVG, IV und MV) im Rahmen eines 
Tarifvertrags von H+ [5], mit kostendeckender Ver-
gütung. Auf dieser Grundlage wird die Entwicklung 

eines KVG-Tarifsystems für die tagesklinische Neu-
rorehabilitation anvisiert.

Die Schweizerische Gesellschaft für Neuro-
rehabilitation (SGNR) begrüsst diese Entwicklung, 
die auch durch die einheitliche Finanzierung von 
ambulanten und stationären Leistungen begünstigt 
wird. Leistungsabhängige und -gerechte interprofes-
sionelle KVG-Pauschalen wären ein grundlegender 
Schritt, um die dramatische Versorgungslücke zu 
überwinden und qualitativ adäquate, koordinierte, 
strukturierte und ausreichend verfügbare Angebote 
zu entwickeln. 

Patientinnen- und patientenzentrierte 
Ansätze
Gleichzeitig muss in der Neurorehabilitation zwi-
schen Unfall und Krankheit unterschieden werden. 
Allgemein sollte intensive ambulante Neurorehabili-
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Die Versorgungsangebote und Qualitäts­
standards ambulanter Neurorehabilitation in 

der Schweiz variieren stark regional.

Ambulante Neurorehabilitation: Patient im Zentrum
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tation an durchschnittlich drei Tagen pro Woche mit 
mehreren Therapiesitzungen pro Tag stattfinden. Im 
Vergleich zum Schädelhirntrauma sind Betroffene 
nach Schlaganfall, Hirntumoren oder mit Multipler 
Sklerose oft älter und weniger belastbar. Die Belast-
barkeit ist zudem grösseren Fluktuationen unterwor-
fen. Bei Hirntumoren und Multipler Sklerose sind 
die neurologischen Symptome oft progressiv und 
chronisch, wodurch teilweise andere Therapiekon-
zepte inklusive längerer Rehabilitationsdauer not-
wendig werden. Darüber hinaus leiden die Betroffe-
nen oft an neurologischer Fatigue, die weniger durch 
Medikamente beeinflusst werden kann, weil diese 
zum Teil kontraindiziert sind.

Aufgrund dieser Komplexität und Heterogeni-
tät kann nicht erwartet werden, dass im KVG-Kon-
text jeden Tag 3,5 bis 4 Stunden an Therapien ab-
solviert werden. Dementsprechend befürwortet die 
SGNR eine längerfristige und flexible Abbildung 
und Steuerung der Therapiedosis im KVG-Bereich, 
insbesondere wochenweise oder über die gesamte Be-
handlungsdauer.

Darüber hinaus setzen mehrere Autorinnen und 
Autoren dieses Beitrags die neuropsychologische Re-
habilitation erfolgreich in der beruflichen Wiederein-
gliederung ein, um Störungen der Kognition und des 
Verhaltens möglichst präzise, zielgerichtet und alltags-
relevant zu überwinden. Dies ermöglicht eine raschere 
Verbesserung der Belastbarkeit und Wiedererlangung 
der Erwerbsfähigkeit. Dementsprechend wurde die 
ambulante neuropsychologische Rehabilitation durch 
das Bundesamt für Gesundheit zum 1. Januar 2027 
ins KVG aufgenommen [6]. Kognitive Störungen und 
Fatigue werden in der Neurorehabilitation zuneh-
mend im Vordergrund stehen [7, 8] und den Bedarf 
an bestimmten Therapien wie Neuropsychologie und 
Ergotherapie erhöhen. Künftige Tarifsysteme für am-
bulante Neurorehabilitation müssen dem Rechnung 
tragen, insbesondere in der Arbeitsintegration.

Zuletzt ist es aufgrund der Komplexität der 
neurologischen Krankheitsbilder unabdingbar, dass 
die ambulante Behandlung von ärztlichen Spezia-
listinnen und Spezialisten für Neurorehabilitation 
verschrieben, angeleitet und koordiniert wird. Ent-
sprechend DefReha sind dies Fachärztinnen und 
Fachärzte für Neurologie oder Physikalische Medizin 
und Rehabilitation, mit mindestens 2 Jahren Erfah-
rung in der Neurorehabilitation [9].

Schlussfolgerung
Zusammenfassend muss die schwerwiegende Versor-
gungslücke in der ambulanten Neurorehabilitation 

möglichst bald überwunden werden, um den Betrof-
fenen eine optimale Erholung und Reintegration zu 
ermöglichen. Der Wandel in der ambulanten Neuro-
rehabilitation kann nur durch leistungsgerechte ta-
gesklinische KVG-Pauschalen erfolgreich gestaltet 
werden. Den besonderen Bedürfnissen der neurolo-
gischen Patientinnen und Patienten muss durch aus-
reichende Flexibilität im Tarifsystem Rechnung ge-
tragen werden. Ebenso muss der Stellenwert der 
neuropsychologischen Rehabilitation im Leistungs-
spektrum der Arbeitsintegration berücksichtigt 
werden, und die tagesklinische Neurorehabilitation 
von ärztlichen Spezialistinnen und Spezialisten für 
Neurorehabilitation verschrieben und koordiniert 
werden. Eine leistungsgerechte Vergütung wird die 
Abhängigkeit der ambulanten Neurorehabilitation 
von Subventionen der öffentlichen Hand reduzieren, 
und landesweite adäquate Versorgungsstandards in 
der Neurorehabilitation ermöglichen. � •••
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Die neuropsychologische Rehabilitation ist 
in der Arbeitsintegration vieler Patientinnen 
und Patienten unabdingbar.
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